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Votum am Schweizerischen Juristentag (Freitag 26. 9.)

Ich habe eine Frage an Herrn Loser-Krogh: Wann gilt die vorgeschlagene Be-
stimmung über alternative Kausalität? Nehmen wir ein Beispiel: Ein Fluss wird
durch Quecksilber verseucht. Haften dann alle Betriebe im Einzugsgebiet des
Flusses, die Quecksilber verwenden? Oder haften nur jene Betriebe, bei denen
bewiesen oder zumindest wahrscheinlich ist, dass Quecksilber ausgetreten ist?

Nehmen wir ein anderes Beispiel: Einem Hotelgast wird während des Nachtes-
sens die Uhr aus dem Hotelzimmer gestohlen. Während der fraglichen Zeit waren
drei Personen im Zimmer:
- die Zimmerfrau A, die eine zusätzliche Decke brachte;
- Herr B, der als Kunstfanatiker bekannt ist; er lieh von einer anderen Zimmerfrau
in unzulässiger Weise einen Zimmerschlüssel aus, um die Zimmerdecke zu foto-
grafieren;
- Herr C, der eine Scheibe einschlug, und zugibt, in der Absicht zu stehlen das
Zimmer betreten zu haben; er bestreitet aber, die Uhr genommen zu haben.
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